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Zum Hintergrund: 
 
Als Zweckentfremdung von Wohnraum gilt jede andere Verwendung 
als zu dauerhaften Wohnzwecken. Gemeint damit ist: 
 
• Abriss 
• Umnutzung in Gewerbe 
• Verwendung als Ferienwohnung 
• spekulativer Leerstand 
 
Zu Zeiten der Regierungen Rau, Clement und Steinbrück galten in 
NRW Zweckentfremdungsverordnungen, deren Gebietskulisse die 
Landesregierung festlegte. Die Regierung Rüttgers hat die letzte be-
stehende Verordnung aufgehoben. Die Regierung Kraft hat keine 
neue Verordnung, sondern der Landtag hat diesbezüglich eine Sat-
zungsermächtigung für die Kommunen beschlossen. Diese war zu-
nächst im WFNG NRW (Gesetz zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen), seit 2012 im WAG 
NRW (Wohnungsaufsichtsgesetz Nordrhein-Westfalen)geregelt und 
lautet:  
 
"§ 10 Satzungsrecht für Gebiete mit erhöhtem Wohnbedarf 
(1) Die Gemeinde kann durch Satzung Gebiete mit erhöhtem Woh-
nungsbedarf festlegen, in denen Wohnraum nur mit Genehmigung 
zweckentfremdet werden darf. In der Satzung können weitere Bestim-
mungen über finanzielle Auflagen der Genehmigung oder die Wiederher-
stellung des früheren oder eines gleichwertigen Zustands getroffen wer-
den, um den Wohnraum wieder Wohnzwecken zuzuführen. Die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits erlassenen Satzungen 
bleiben in Kraft. 
(2) Die Satzung ist auf fünf Jahre zu befristen. 
(3) Auf Erlass der Satzung besteht kein Rechtsanspruch." 
 
In Bochum gibt es laut Wohnungsmarktbericht der Stadt aktuell über 
7.500 Leerstände. 2015 waren es noch 9.500. Durch den Zuzug von 
Flüchtlingen ist die Zahl zunächst schnell gesunken, seit einigen Mo-
naten jedoch nicht mehr. Offensichtlich ist mit dem Rückgang um 
2.000 das, was man durch Appelle an die Vermieter erreichen kann, 
bereits erreicht worden. 


